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Landgericht Frankfurt geht auf die Persönlichkeitsrechte von Transpersonen ein

Das Thema der Transsexua-
lität sorgt nicht nur öfter für 
Schlagzeilen bzw. ist deut-
lich öfter in den sozialen 
Medien zu finden, sondern 
führt somit auch zu mehr 
Verfahren bei den Presse-
kammern der Gerichte. So 
hat die Pressekammer des 
Landgerichts Frankfurt am 
Main am 6. Juli 2023 in 
gleich drei Urteilen über die 
Verletzungen von Persön-
lichkeitsrechten von transse-
xuellen Frauen entschieden. 
Die betroffenen Transfrauen 
waren gegen Äußerungen 
auf sozialen Netzwerken 
vorgegangen – mit unter-
schiedlichem Erfolg. Die 
Vorsitzende Richterin am 
Landgericht Dr. Ina Frost  
hielt bei der mündlichen Be-
gründung der Urteile fest: 
„Die geschlechtliche Identi-
tät ist Teil der zu achtenden 
Persönlichkeit eines Men-
schen. Jedoch ist nicht jede 
darauf bezogene, abwer-
tende Äußerung per se  un-
zulässig.“

Verfahren „#DubistEin-
Mann“ mit dem Aktenzei-
chen 2-03 O 228/23

In diesem Verfahren hatte 
die Antragstellerin/Klägerin, 
eine Transfrau und Aktivistin 
für Trans-Rechte, auf Twitter 
um Unterstützung für das 
sog. Selbstbestimmungsge-
setz geworben. Die Antrags-
gegnerin/Beklagte reagierte 
mit einem Kommentar, dem 
sie den Zusatz: „#DubistEin-
Mann“ hinzufügte.

Den Eilantrag der An-
tragstellerin gegen diesen 
Kommentar hat die Presse-
kammer des Landgerichts 
Frankfurt am Main zurück-
gewiesen. 

In der Presse-Info vom 6. 
Juli 2023 heißt es: „Die 
Pressekammer erkannte da-
rin eine Meinungsäußerung, 
weil der wertende Charakter 
im Vordergrund stehe. Eine 
ablehnende, polarisierende 
Haltung zum Einsatz für das 
Selbstbestimmungsgesetz 
und zur Transgeschlechtlich-
keit im Allgemeinen werde 
daraus deutlich. „#Dubis-
tEinMann“ beinhalte aber 
weder eine Schmähkritik 
noch eine Beleidigung. 

Bei der Abwägung der Mei-
nungsfreiheit der Nutzerin 
gegenüber dem Persönlich-
keitsrecht der Antragstellerin 
sei zu berücksichtigen, dass 
der Kommentar im Kontext 

der gesellschaftlichen Ausei-
nandersetzung über den Ent-
wurf für ein sog. Selbstbe-
stimmungsgesetzes erfolgt 
sei. Das Hashtag-Zeichen 
verdeutliche das, denn es 
werde auf Twitter verwendet, 
um unter einem Schlagwort 
Diskussionen zu eröffnen.

 „#DubistEinMann“ sei auch 
bereits zuvor auf Twitter ge-
nutzt worden. Obwohl das 
Wort „du“ die betroffenen 
transsexuellen Personen in 
besonders herausfordernder 
Form personalisiere, bezie-
he es sich hier nicht auf eine 
bestimmte, individuelle Per-
son. Die Verwendung dieses 
Hashtags sei eine zulässige 
Meinungsäußerung im Rah-
men der öffentlichen Dis-
kussion.“

Verfahren „Totalitär ti-
ckende Transe zieht den 
Schwanz ein“ mit dem Ak-
tenzeichen 2-03 O 204/23

Die transsexuelle Antrag-
stellerin / Klägerin dieses 
Verfahrens trägt im Perso-
nenstandsregister den Ein-
trag „weiblich“ und lebt seit 
40 Jahren als Frau. Sie war 
gerichtlich gegen eine Äu-
ßerung des Antragsgegners / 
Beklagten vorgegangen, hat-
te jedoch später auf etwai-
ge Unterlassungsansprüche 
verzichtet. Daraufhin veröf-
fentlichte dieser auf seinem 
Blog einen Artikel mit der 
Überschrift „Versuchte Ab-

mahnung gegen Ansage: To-
talitär tickende Transe zieht 
den Schwanz ein.“

Dem Eilantrag auf Unterlas-
sung dieser Äußerung hatte 
die Pressekammer des Land-
gerichts Frankfurt am Main 
im April 2023 entsprochen. 
Ein dagegen gerichteter Wi-
derspruch des Antragsgeg-
ners / Beklagten blieb ohne 
Erfolg.

In der Presse-Info vom 6. 
Juli 2023 wird die Sicht der 
Pressekammer dargelegt: 
„Eine Verletzung des Per-
sönlichkeitsrechts der An-
tragstellerin liege vor, wenn-
gleich auch hier die Grenze 
der Schmähkritik noch nicht 
überschritten worden sei. 

Der Begriff „Transe“ sei um-
gangssprachlich abwertend 
und kein bloßes – vermeint-
lich neutrales – Kurzwort für 
eine transsexuelle Person. 
Die herabwürdigende In-
tention der Äußerung werde 
durch das Attribut „totali-
tär tickend“ verstärkt. Die 
Aussagekomponente „zieht 
den Schwanz ein“ stelle 
außerdem unmissverständ-
lich eine Assoziation zum 
männlichen Geschlechtsteil 
her und richte den Fokus 
auf die Frage seines (Nicht-) 
Vorhandenseins bei der Klä-
gerin. Diese Hervorhebung 

Fortsetzung auf Seite 2
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

DIE REISE ZU MIR

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

filmpool fiction GmbH, 
Hohenzollernring 22-24, 50672 Köln

habe keinen Sachbezug zu 
der vorangegangenen recht-
lichen Auseinandersetzung 
zwischen den Parteien. Bei 
einer Gesamtwürdigung sei 
die Äußerung unzulässig.“

Verfahren „Transfrau (…) 
biologischer Mann (…) 
über 60-jähriger Mann“ 
mit dem Aktenzeichen 2-03 
O 149/23

Bei der Antragstellerin / 
Klägerin dieses Verfahrens 
und der Transfrau des zuvor 
genannten Rechtstreits (2-03 
O 204/23) handelt es sich um 
dieselbe Person. Es ist be-
kannt, dass sie seit 40 Jahren 
als Frau lebt, ausschließlich 
einen weiblichen Vornamen 
nutzt, sich als Frau identifi-
ziert und auch als solche an-
gesprochen werden möchte. 

Auf dem Online-Portal der 
Antragsgegner-Seite wurde 
im Februar 2023 ein Arti-
kel veröffentlicht, in dem 
kritisiert wurde, dass eine 
gemeinnützige Stiftung die 
Antragstellerin in einem 
Rechtsstreit gegen eine jun-
ge Biologin finanziell un-
terstützt hatte. Diese hatte 
geäußert, es gebe biologisch 
(nur) zwei Geschlechter. 

In dem Artikel wurde die 
Antragstellerin zunächst als 
„Transfrau“ bezeichnet, spä-
ter als „biologischer Mann“ 
und schlussendlich als „über 
60-jähriger Mann, der (…) 
maßgeblich an dem Frauen-
hass beteiligt ist“, dem die 
Biologin seit Monaten aus-
gesetzt sei.

Einem Eilantrag der An-
tragstellerin, sie nicht wie 

in diesem Artikel geschehen 
als „Mann“ zu bezeichnen, 
hatte die Pressekammer im 
März 2023 stattgegeben. 
Diese Entscheidung ist nun 
bestätigt worden.

In der Presse-Info vom 6. 
Juli 2023 stellt die Presse-
kammer klar: Im Rahmen 
der freien Rede sei eine 
scharfe, aggressive Sprache 
prinzipiell erlaubt. Auch sei 
sowohl eine Kritik an der 
Antragstellerin als auch an 
der finanziellen Unterstüt-
zung durch die gemeinnüt-
zige Stiftung zulässig. 

Die hier angegriffene Äu-
ßerung „über 60-jähriger 
Mann“ könne im Gesamt-
kontext aber nicht als bloße 
neutrale Feststellung des bi-
ologischen Geschlechts der 
Antragstellerin verstanden 

werden. Die Wortwahl sei 

vielmehr ein bewusstes Stil-

mittel, um einen plakativen 

Kontrast zu der jungen, weib-

lichen Biologin herzustellen 

und die klagende Transfrau 

als frauenhassenden Mann 

zu beschreiben. Dies obwohl 

die Antragstellerin seit 40 

Jahren erkennbar als Frau 

lebe. Im Gesamtkontext der 

getätigten Äußerung sei die 

Bezeichnung als „Mann“ da-

her bewusst verunglimpfend 

und persönlichkeitsrechts-

verletzend.

Alle drei Urteile sind noch 

nicht rechtskräftig – inner-

halb eines Monats kann 

beim  Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main Beru-

fung eingelegt werden. (ps)

Fortsetzung von Seite 1

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Gefühlsdedektive

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

HF Management und Verlags GmbH, 
Mühlweg 2, 71711 Steinheim
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Mokka Mafia

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Warner Bros. International Television Production 
Deutschland GmbH, 
Niehler Str. 104, 50733 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

REALITY BACKPACKERS

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Cheerio Entertainment GmbH, 
Deutz-Mülheimer Str. 119, 51063 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Luzie in den Wolken

In allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Wortverbindungen, 
Schriftarten, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen 
Gestaltungen, Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien ein-
schließlich Printmedien, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und On-
linedienste sowie Onlinemedien und Multimediaanwendungen sowie für 
sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke 
sowie für jede Art von Merchandising-Produkten.

Wiebke Lorenz, 
Wrangelstraße 36, 20253 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Der Schmidt Max auf der Suche
ECHT Friends

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für:

Gigantes de la Mancha
Giants of La Mancha

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen, Untertiteln und Schriftarten für alle Medien, insbesondere 
Bücher und Printmedien, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Daten-
träger aller Art, elektronische und digitale Medien und soziale Netzwerke, 
Mobiltelefondienste, Podcasts, Offline- und Online-Dienste, sonstige On-
line-Medien, Apps und andere Software-Erzeugnisse sowie für Merchan-
dising.

Rechtsanwältin Tanja Kaus, Medienkanzlei Kaus, 
Gänslerweg 18, 82041 Oberhaching

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 
Brienner Straße 9, 80333 München
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